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Bearbeiter: Birgit Neubert 
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Datum: 08.10.2018 
Aktenzeichen: 210-801.19 

  

Beschlussvorlage 

 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebes Alten- 
und Pflegeheim Radeberg 
 
Beratungsfolge: 

Gremium am Status Abstimmung 

   Anw. Ja Nein Enth 
 

Verwaltungsausschuss 15.10.2018 N     
 

Stadtrat 24.10.2018 Ö     
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat setzt den nach § 16 SächsEigBVO aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 des 
Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg wie folgt fest.  

 
1. Summe der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan einschließlich des voraussichtlichen  

Gewinns/Verlusts 

 EUR 
Summe Erträge 6.397.700,00 
Summe Aufwendungen 6.548.050,00 
Ergebnis -150.350,00 

 
2. Mittelzu-/ Mittelabfluss im Liquiditätsplan 

 EUR 
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 174.350,00 
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 264.700,00 
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 0,00 
Gesamt -90.350,00 

 
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 EUR 
 
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 EUR 
 
5. Höchstbeträge der Kassenkredite 200.000,00 EUR 

 
 
 
 
Gerhard Lemm 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Die Große Kreisstadt Radeberg führt für die entgeltliche Unterbringung alter sowie 
pflegebedürftiger Menschen und/oder behinderter Volljähriger ein Heim nach HeimG in Form eines 
Eigenbetriebs nach § 95a SächsGemO. 
 
Gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein 
Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und aus 
einer Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen (§ 16 Abs. 1 
SächsEigBVO). Die Pflicht, den Wirtschaftsplan dem Haushaltsplan beizufügen ergibt sich ebenso 
aus § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO. Der aktuelle Wirtschaftsplan wird dem nächsten 
Haushaltsplan als Anlage beigefügt. 
 
Dem Wirtschaftsplan ist ein Vorbericht (§ 17 SächsEigBVO) beizufügen. Der Finanzplanung ist ein 
Investitionsprogramm zu Grunde zu legen (§ 20 Abs. 3 Sächs EigBVO). 
 
Der Beschlusstext ist mit den Änderungen vom Sächsischen Eigenbetriebsgesetz und der 
Sächsischen Eigenbetriebsverordnung nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Der Beschluss enthält 
nunmehr die in den Anwendungshinweisen SMI zum SächsEigBG empfohlenen Angaben. 
 
 
 
Anlage/n 
 
 
EigB APH WiPl 2019 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:   

Haushaltsstelle: 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 
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